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Als feste Gerade AH bzw. A’H’ kann man auch die magnetische Nord- 
richtung oder eine von dieser um einen bekannten Winkel abweichende 
Gerade benutzen, wobei aber die magnetische Nordrichtung bzw. dieser 
Winkel bekannt sein müssen. 

Die Festlegung eines Neupunktes P von dem Festpunkt A 
aus vorwärts geschieht dadurch, daß man P mit der Kippregel an- 
zielt und diese zugleich so legt, daß ihre Linealkante durch A geht; 
zieht man mit dem Bleistift die Gerade AP der Linealkante entlang, 
so kann man AP = e daran antragen. Die Bestimmung von e und von 
dem Höhenunterschied erfolgt in der früher angegebenen Weise; der 
Vorgang bei der Messung ist genau derselbe wie bei Benutzung des 
Tachymetertheodolits; auch die Bestimmung der N.N.-Höhe von A 
geschieht in derselben Weise wie dort. 

‘ DieFestlegungeinesPunktes Prückwärts über einen gegebenen 
Festpunkt A geschieht mit Benutzung der Bussole; die magnetische 
Nordrichtung muß dabei in der Zeichnung bekannt sein. Man stellt 
den Meßtisch in P so auf, daß die Tischplatte horizontal liegt. Legt 
man dann die Bussole mit ihrer Anlegekante an die gegebene magne- 
tische Nordriehtung, und dreht man die Platte — von freier Hand und 
mit der Feinbewegungsschraube — derart, daß die Magnetnadel auf 
die Nullmarke der Bussole zeigt, so ist die Meßtischplatte eingerichtet. 
Man zielt nun mit der Kippregel den Festpunkt A an und sorgt dabei 
dafür, daß die Linealkante durch den Punkt A der Zeichnung geht; 
zieht man die durch die Linealkante bestimmte Gerade, so liest auf 
ihr der festzulegende Punkt P. Die Bestimmung der Entfernung, des 
Höhenunterschieds und der N. N.-Höhe erfolgt in derselben Weise wie 
beim Tachymetertheodolit. 

Das beim Tachymetertheodolit über den Nivellierfaden Gesagte gilt 
auch für die Kippregel. 

2. Die Festlegung von Punkten in freiem, 
übersehbarem Gelände. 

Die Festlegung einer größeren Zahl von Punkten in einem freien, 
übersehbaren Gelände von einigen wenigen Instrumentstandpunkten 
aus geschieht mit dem Meßtisch in derselben Weise wie mit dem Tachy- 
metertheodolit; der einzige Unterschied besteht bei der Lagebestimmung 
darin, daß beim Meßtisch die Richtungen unmittelbar, der Linealkante 
entlang gezeichnet werden. Das bei der Theodolittachymetrie in bezug 
auf die Bestimmung der Entfernungen und der N. N.-Höhen Gesagte 
gilt auch für den Meßtisch. 

3. Die Festlegung von Punkten in bedecktem, 
nicht übersehbarem Gelände. 

Wie bei der Theodolittachymetrie besteht auch bei der Meßtisch- 
tachymetrie das Verfahren bei der Festlegung von Punkten in nicht 
übersehbarem Gelände im Grundgedanken darin, daß man die einzelnen 
Punkte mit Hilfe von Polygonzügen festlegt, bei denen mit Hilfe der


